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Text 

Wirkungsbereich der Bauausschüsse der Bezirksvertretungen 

§ 133. (1) Dem Bauausschuss der örtlich zuständigen Bezirksvertretung obliegt als Behörde die 
Entscheidung über Anträge 

 1. auf Bewilligung von Abweichungen nach §§ 69, 76 Abs. 13 und 119a Abs. 4; 

 2. auf Erteilung von Sonderbaubewilligungen nach § 71b. 

(2) Das Ermittlungsverfahren führt der Magistrat, bei dem auch der Antrag einzubringen ist. Nach 
Abschluss des Ermittlungsverfahrens hat der Magistrat den Antrag an den zuständigen Bauausschuss 
weiterzuleiten. 

(3) Der Vorsitzende des Bauausschusses hat die Bescheide zu unterfertigen. 

(4) Die Bewilligung von Abweichungen nach Abs. 1 Z 1 ist nur auf Antrag zulässig; das Ansuchen 
um Baubewilligung gilt zugleich als Antrag auf Bewilligung der für das Bauvorhaben erforderlichen 
Abweichungen nach Abs. 1 Z 1. 

(5) Der Antrag auf Bewilligung von Abweichungen nach Abs. 1 Z 1 ist nach Abschluss des 
Ermittlungsverfahrens über das Ansuchen um Baubewilligung an den Bauausschuss weiterzuleiten, der 
über den Antrag schriftlich durch Bescheid zu erkennen hat; der Bauausschuss darf nur Anträge, die sich 
auf ein bestimmtes Bauansuchen beziehen und mit Bauplänen gemäß § 63 Abs. 1 lit. a belegt sind, nach 
Abschluss des Ermittlungsverfahrens über das Ansuchen um Baubewilligung in Behandlung nehmen. 
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Durch den Bescheid werden der Flächenwidmungsplan und der Bebauungsplan weder abgeändert noch 
ergänzt. Wird die Bewilligung erteilt, ist damit über Einwendungen abgesprochen. 

(6) Widerspricht ein Ansuchen um Baubewilligung den Voraussetzungen der §§ 69 Abs. 1 und 2, 76 
Abs. 13 oder 119a Abs. 4, ist es abzuweisen; ein mit dem Ansuchen um Baubewilligung verbundener 
ausdrücklicher Antrag auf Bewilligung von Abweichungen nach Abs. 1 Z 1 gilt in diesem Falle als dem 
Ansuchen um Baubewilligung nicht beigesetzt. Dies gilt auch, wenn der Bauwerber mit dem Ansuchen 
um Baubewilligung ausdrücklich einen Antrag auf Bewilligung von Abweichungen nach Abs. 1 Z 1 
stellt, ohne dass sein Bauvorhaben einer solchen Bewilligung bedarf, bzw. wenn das 
Ermittlungsverfahren über das Ansuchen um Baubewilligung ergibt, dass die Baubewilligung ohne 
Änderung des Bauvorhabens oder der Baupläne versagt werden muss. 

(7) Vor der erstinstanzlichen Bewilligung von Abweichungen nach Abs. 1 Z 1 darf die 
Baubewilligung nicht erteilt werden.  Gegen einen Bescheid, mit dem über den Antrag auf Bewilligung 
von Abweichungen nach Abs. 1 Z 1 entschieden wird, ist eine abgesonderte Beschwerde (§ 136 Abs. 1) 
nicht zulässig. Die Beschwerde kann nur mit der Beschwerde gegen die Entscheidung über das Ansuchen 
um Baubewilligung verbunden werden, die sich auf die Entscheidung über Abweichungen nach Abs. 1 Z 
1 stützt. Die Bewilligung von Abweichungen nach Abs. 1 Z 1 steht nachträglichen Änderungen des 
Bauvorhabens nicht entgegen, sofern die Abweichung nicht berührt wird. 
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